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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 1
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Mai 2018 behandelte der Nationalrat die Revision des Verrechnungssteuergesetzes
als Erstrat. Für die WAK-NR erörterte Leo Müller (cvp, LU) insbesondere die Änderungen
– respektive die unterlassenen Änderungen – in der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Version im Vergleich zur Vernehmlassungsversion: Der Bundesrat habe zwei
Nebenpunkte ergänzt, ein Meldeverfahren für Naturalgewinne, die der
Verrechnungssteuer unterliegen, sowie die Aufhebung von obsoleten Bestimmungen zu
den Arbeitsbeschaffungsreserven. Nicht aufgenommen habe er hingegen die in der
Vernehmlassung vielfach geforderte Möglichkeit, die Nachdeklaration zu einem
späteren Zeitpunkt als vor Einsprachefrist für die Einkommenssteuerveranlagung
vorzunehmen, sowie eine grosszügigere Ausgestaltung der Übergangsregelung. Folglich
beantragte die Kommission mehrheitlich, die Frist auf die Dauer des Veranlagungs-,
Revisions- oder Nachsteuerverfahrens auszudehnen sowie rückwirkend auf alle seit
dem 1. Januar 2014 abgehandelten, noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Fälle zu
beziehen. Schliesslich solle die Gesetzesänderung nicht wie vom Bundesrat gewünscht
auf den 1. Januar 2020, sondern – sofern bis zum 31. Januar 2019 kein Referendum
zustande kommt – rückwirkend auf den 1. Januar 2019 in Kraft treten. Für die linke
Ratshälfte erinnerten Ada Marra (sp, VD) und Regula Rytz (gp, BE) daran, dass nicht klar
sei, wer von dieser Revision betroffen sei und welche finanziellen Auswirkungen sie mit
sich bringen würde. Ursprünglich habe die Verrechnungssteuer einen Ansporn sowie
eine Garantie für die Ehrlichkeit der Steuerzahler dargestellt, dieser Sicherungszweck
sei durch weitere Lockerungen des Gesetzes jedoch gefährdet. Finanzminister Maurer
kritisierte insbesondere die Rückwirkungsklausel, die aus Sicht des Bundesrates nicht
mit der Bundesverfassung konform sei. Zudem sei die Formulierung unklar: Sei das
Übergangsrecht nur auf Fälle anzuwenden, die noch nicht rechtskräftig sind, oder
wären auch bereits rechtskräftige Fälle betroffen? Bezüglich Letzterem musste auch
Leo Müller eingestehen, dass dies in der Kommission zu wenig klar ausdiskutiert worden
sei. Er verwies jedoch auf den Ständerat, der diese Frage nach Annahme der Regelung
im Erstrat noch klären könne. 
Die grosse Kammer beantragte Eintreten ohne Gegenantrag. In der Detailberatung
waren die Fronten klar: Mit 131 zu 54 Stimmen verlängerte der Nationalrat die Frist für
Nachdeklarationen, mit 129 zu 52 Stimmen hiess er die Rückwirkungsklausel trotz
Unklarheiten gut und mit 129 zu 48 Stimmen sprach er sich für eine frühere, ebenfalls
rückwirkende Inkraftsetzung auf Anfang 2019 aus. Erfolglos wehrten sich die SP- und die
Grünen-Fraktion sowie der Genfer FDP-Nationalrat Benoît Genecand (fdp, GE) gegen
die drei Anträge. Genecand enthielt sich in der Gesamtabstimmung der Stimme, so dass
die Vorlage mit 134 zu 48 Stimmen bei 1 Enthaltung dem Zweitrat übergeben wurde. 2
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1) Erläuternder Bericht zum Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot; Medienmitteilung BR vom 27.6.18; Blick, CdT,
LT, Lib, NZZ, TG, 28.6.18
2) AB NR, 2018, S. 620 ff.; BBl 2018, S. 2325 ff.
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